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Teil 1
Anwendungsbereich

§1
Verfahren in Markenangelegenheiten

Fir die im Markengesetz geregelten Verfahren
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (Mar-
kenangelegenheiten) gelten ergdnzend zu den
Bestimmungen des Markengesetzes und der
DPMA-Verordnung die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung.

DIN-Normen, auf die in dieser Verordnung verwie-
sen wird, sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und
K6lIn, erschienen und beim Deutschen Patent- und
Markenamt archivmaRig gesichert niedergelegt.

Teil 2
Verfahren bis zur Eintragung

Abschnitt 1
Anmeldungen

§2
Form der Anmeldung

Die Anmeldung kann schriftlich oder elektronisch
eingereicht werden. Fir die schriftliche Anmel-
dung ist das vom Deutschen Patent- und Marken-
amt herausgegebene Formblatt zu verwenden.
Fir die elektronische Einreichung ist die Verord-
nung Uber den elektronischen Rechtsverkehr
beim Deutschen Patent- und Markenamt maRge-
bend.

Flr jede Marke ist eine gesonderte Anmeldung er-
forderlich.

§3
Inhalt der Anmeldung

Die Anmeldung muss enthalten:

1. Angaben zum Anmelder und gegebenenfalls
zu seinem Vertreter nach § 5,

2. eine Angabe zur Form der Marke nach § 6, eine
Darstellung der Marke nach den §§ 7 bis 12 so-
wie in den Fallen des & 6b Absatz 2 eine Mar-
kenbeschreibung und

3. das Verzeichnis der Waren und Dienstleistun-
gen, fir die die Marke eingetragen werden
soll, nach § 20.

Wird in der Anmeldung

1. die Prioritat einer friiheren auslandischen An-
meldung in Anspruch genommen, so ist eine
entsprechende Erklarung abzugeben sowie
der Tag und der Staat dieser Anmeldung anzu-
geben,

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

2. eine Ausstellungsprioritdt in Anspruch genom-
men, so ist eine entsprechende Erklarung ab-
zugeben sowie der Tag der erstmaligen Zur-
schaustellung und die Ausstellung anzugeben.

§4
Anmeldung von Kollektiv-
oder Gewdhrleistungsmarken

Falls die Eintragung als Kollektiv- oder Gewahrleis-
tungsmarke beantragt wird, muss eine entspre-
chende Erklarung bei der Anmeldung abgegeben
werden.

Kollektivmarken- oder Gewahrleistungsmarken-
satzungen in Papier sind ungebunden einzu-
reichen.

Im Fall von Anderungen von Kollektivmarken-
oder Gewahrleistungsmarkensatzungen ist je-
weils eine aktuelle Fassung der Satzung einzu-
reichen.

Die Absatze 2 und 3 gelten auch fiir Satzungsan-
derungen nach Eintragung.

§5
Angaben zum
Anmelder und zu seinem Vertreter

Die Anmeldung muss zum Anmelder folgende An-
gaben enthalten:

1. wenn der Anmelder eine natirliche Person ist:
Vornamen und Namen oder, falls die Eintra-
gung unter der Firma des Anmelders erfolgen
soll, die Firma, wie sie im Handelsregister ein-
getragen ist, sowie die Anschrift des Wohn-
oder Firmensitzes (StraBe, Hausnummer, Post-
leitzahl, Ort),

2. wenn der Anmelder eine juristische Person
oder eine Personengesellschaft ist:

a) Name oder Firma, Rechtsform sowie An-
schrift (StraRe, Hausnummer, Postleitzahl,
Ort) des Sitzes der juristischen Person oder
Personengesellschaft; die Bezeichnung der
Rechtsform kann auf Gibliche Weise abge-
kiirzt werden; wenn die juristische Person
oder Personengesellschaft in einem Regis-
ter eingetragen ist, miissen die Angaben
dem Registereintrag entsprechen;

b) bei einer Gesellschaft biirgerlichen Rechts,
die nicht im Gesellschaftsregister eingetra-
gen ist, zusatzlich Name und Anschrift
(StraRe, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
mindestens eines vertretungsberechtigten
Gesellschafters.

Wenn der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz
im Ausland hat, so ist bei der Angabe der An-
schrift nach Satz 1 auSer dem Ortsnamen auch
der Staat anzugeben. Weitere Angaben zum
Bezirk, zur Provinz oder zum Bundesstaat, in



(2)

(3)

(4)

dem der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz
hat oder dessen Rechtsordnung er unterliegt,
sind freiwillig.

In der Anmeldung kdnnen zuséatzlich eine von der
Anschrift des Anmelders abweichende Postan-
schrift, eine Postfachanschrift sowie Telefonnum-
mern, Telefaxnummern und E-Mail-Adressen an-
gegeben werden.

Wird die Anmeldung von mehreren Personen
oder Personengesellschaften eingereicht, so gel-
ten die Absdtze 1 und 2 fir alle anmeldenden Per-
sonen.

Ist ein Vertreter bestellt, so gelten hinsichtlich der
Angaben zum Vertreter die Absatze 1 und 2 ent-
sprechend. Hat das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt dem Vertreter die Nummer einer allge-
meinen Vollmacht zugeteilt, so soll diese zuséatz-
lich angegeben werden.

§6

Angaben zur Markenform

In der Anmeldung ist anzugeben, ob die Marke als

1
2
3
4.
5
6

7.

Wortmarke (§ 7),

Bildmarke (§ 8),
dreidimensionale Marke (§ 9),
Farbmarke (§ 10),
Klangmarke (§ 11)

Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke,
Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologramm-
marke (§ 12) oder

sonstige Marke (§ 12a)

in das Register eingetragen werden soll.

(1)

§ 6a
Markendarstellung

Die Marke bedarf einer Darstellung, die den Erfor-
dernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes
geniligt. Die Darstellung kann in Papierform
oder auf einem Datentrager eingereicht werden.
Der Datentrdager muss vom Deutschen Patent-
und Markenamt auslesbar sein. Die beim Deut-
schen Patent- und Markenamt lesbaren Datentra-
gertypen und Formatierungen werden auf der In-
ternetseite www.dpma.de bekannt gegeben. Ist
nach MaRgabe dieser Verordnung die Einreichung
mehrerer Ansichten moéglich, missen alle Ansich-
ten in einer einzigen Datei enthalten sein. Ist der
Datentrdger nicht lesbar, gilt die Darstellung als
nicht eingereicht.

(2)

(4)

Bei sonstigen Marken, die sich nicht anderweitig
darstellen lassen, ist eine Darstellung durch Text
als alleiniges Darstellungsmittel moglich, wenn
der Text den Gegenstand des Schutzes der Marke
nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes klar und
eindeutig bestimmbar macht. Der Text darf bis zu
150 Worter umfassen, muss fortlaufend sein und
darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungs-
elemente enthalten.

Ist die Darstellung einer Markenform durch ver-
schiedene Mittel moglich, entscheidet der Anmel-
der Gber die Art der Darstellung. Wird die gleiche
Darstellung der Marke auf Papier und auf einem
Datentrdger eingereicht, ist die Darstellung auf ei-
nem Datentrager fir den Schutzgegenstand maR-
geblich. Fur die Bestimmung des Anmeldetages ist
in den Féllen des Satzes 2 das zuerst eingereichte
Darstellungsmittel maRgeblich.

§ 6b
Markenbeschreibung

Fur alle Markenformen auBer Wortmarken im
Sinne des § 7 kann mit der Markenanmeldung zur
Erlauterung der Markendarstellung eine Marken-
beschreibung eingereicht werden.

Eine Markenbeschreibung muss mit der Marken-
anmeldung eingereicht werden, wenn der Gegen-
stand des Schutzes der Marke erst dadurch be-
stimmbar wird. Dies gilt insbesondere fiir die Mar-
kenformen nach § 12 und fiir sonstige Markenfor-
men nach § 12a.

Die Markenbeschreibung muss den Gegenstand
des Schutzes der Marke in objektiver Weise kon-
kretisieren.

Die Markenbeschreibung darf bis zu 150 Worter
enthalten und ist auf einem gesonderten Blatt im
Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A4) einzu-
reichen. Sie muss aus einem fortlaufenden Text
bestehen und darf keine grafischen oder sonsti-
gen Gestaltungselemente enthalten.

§7
Wortmarken

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke in der vom
Deutschen Patent- und Markenamt verwendeten Ubli-
chen Druckschrift eingetragen werden soll, so ist die
Marke in der Anmeldung in Ublichen Schriftzeichen
(Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen) wiederzu-
geben. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt
Ublichen Schriftzeichen werden auf der Internetseite
www.dpma.de bekannt gegeben.


https://www.dpma.de/docs/marken/schriftzeichen_unicode.pdf

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

§8
Bildmarken

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als
Wort-Bild-Marke oder reine Bildmarke eingetra-
gen werden soll, so ist der Anmeldung eine grafi-
sche Darstellung der Marke beizufligen. Soll die
Marke in Schwarz-Weil eingetragen werden, so
ist die grafische Darstellung in Schwarz-Weil ein-
zureichen. Soll die Marke in Farbe eingetragen
werden, so ist die grafische Darstellung in Farbe
einzureichen und die Farben sind in der Anmel-
dung zu bezeichnen.

Die Darstellung der Marke muss auf Papier dauer-
haft wiedergegeben und in Farbténen und Aus-
fihrung so beschaffen sein, dass sie die Bestand-
teile der Marke in allen Einzelheiten deutlich er-
kennen lasst. Uberklebungen, Durchstreichungen
und mit nicht dauerhafter Farbe hergestellte
Uberdeckungen sind unzulissig.

Flr die Darstellung der Marke soll das vom Deut-
schen Patent- und Markenamt herausgegebene
Formblatt verwendet werden, auf das die Darstel-
lung der Marke aufzudrucken oder aufzukleben
ist. Die Darstellung der Marke darf nicht kleiner als
8 Zentimeter in der Breite oder 8 Zentimeter in
der Hohe sein. In dem fiir die Darstellung der
Marke vorgesehenen Feld diirfen sich lediglich die
Markendarstellung und die Angaben nach Absatz
5 befinden. Sonstiger erlduternder Text, erlau-
ternde Bezeichnungen, Symbole oder BemalRun-
gen dirfen in dem Wiedergabefeld nicht enthal-
ten sein.

Wird fir die Darstellung der Marke das Formblatt
nach Absatz 3 nicht verwendet, so muss ein Blatt
im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN-A4) verwen-
det werden. Die fiir die Darstellung benutzte Fla-
che (Satzspiegel) darf nicht groRer als 26,2 x 17
Zentimeter und nicht kleiner als 8 Zentimeter in
der Breite oder 8 Zentimeter in der Hohe sein. Das
Blatt ist nur einseitig zu bedrucken. Vom oberen
und vom linken Seitenrand jedes Blattes ist ein
Randabstand von mindestens 2,5 Zentimetern
einzuhalten.

Die richtige Stellung der Marke ist durch den Ver-
merk ,,oben” abgesetzt oberhalb der Darstellung
zu kennzeichnen, soweit sich dies nicht von selbst
ergibt.

§ 6a bleibt unberihrt.

§9

Dreidimensionale Marken

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als
dreidimensionale Marke eingetragen werden soll,
so ist der Anmeldung eine Darstellung der Marke
beizufligen, die den Erfordernissen des § 8 Ab-
satz 1 des Markengesetzes genlgt. Soll die Marke
in Schwarz-WeiR eingetragen werden, so ist die

3)

(1)

(1)

()

(3)

Darstellung in Schwarz-WeiR einzureichen. Soll
die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die
Darstellung in Farbe einzureichen und die Farben
sind in der Anmeldung zu bezeichnen.

Wird der Anmeldung eine grafische Darstellung
beigefuigt, kann die Darstellung bis zu sechs ver-
schiedene Ansichten enthalten und ist auf einem
Blatt Papier in dem Format des § 8 Absatz 3 oder
Absatz 4 einzureichen.

Wird die grafische Darstellung mittels einer Strich-
zeichnung dargestellt, so muss diese in nicht ver-
wischbaren und scharf begrenzten Linien ausge-
flihrt sein. Sie kann Schraffuren und Schattierun-
gen zur Darstellung plastischer Einzelheiten ent-
halten.

Fir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8
Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§10
Farbmarken

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als
Farbmarke eingetragen werden soll, so ist der An-
meldung einer einfarbigen abstrakten Farbmarke
ein Farbmuster beizufligen. Die Farbe ist mit der
Nummer eines international anerkannten Farb-
klassifikationssystems zu bezeichnen.

Bei einer aus mehreren Farben bestehenden abs-
trakten Farbmarke muss die Anmeldung zusatz-
lich zu den Erfordernissen nach Absatz 1 die syste-
matische Anordnung enthalten, in der die betref-
fenden Farben in festgelegter und bestdndiger
Weise verbunden sind.

Flr die Form der Darstellung des Farbmusters gilt
§ 8 Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§11
Klangmarken

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als
Klangmarke eingetragen werden soll, so ist der
Anmeldung eine Darstellung auf einem Datentra-
ger oder eine grafische Darstellung der Klang-
marke beizufiigen.

Die grafische Darstellung hat in einer iblichen No-
tenschrift zu erfolgen.

Fiir die Form der Darstellung gilt im Ubrigen § 8
Absatz 2 bis 6 entsprechend.

§12

Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken,
Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologramm-

(1)

marken

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Po-
sitionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke,
Bewegungsmarke, Multimediamarke oder als Ho-
logrammmarke eingetragen werden soll, so ist der



(2)

(1)

(2)

Anmeldung eine Darstellung der Marke beizufi-
gen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des
Markengesetzes geniigt.

Flr die Form der Darstellung gelten die §§ 8 bis 11
entsprechend.

§12a
Sonstige Markenformen

Meldet der Anmelder eine Marke an, die nicht un-
ter die Markenformen der §§ 7 bis 12 fallt, kann
die Marke als sonstige Marke eingetragen wer-
den. Der Anmeldung ist eine Darstellung der
Marke beizufligen, die den Erfordernissen des § 8
Absatz 1 des Markengesetzes genligt. Unter den
Voraussetzungen des § 6a Absatz 2 kann die Dar-
stellung auch durch Text erfolgen.

Fiir die Form der Darstellung gelten im Ubrigen
die §§ 8 bis 11 entsprechend.

§13
Muster und Modelle

Der Anmeldung dirfen keine Muster oder Modelle der
mit der Marke versehenen Gegenstinde oder der
Marke selbst beigefligt werden.

(1)

(2)

(3)

§14
(weggefallen)

§15
Fremdsprachige Anmeldungen,
Darstellungen mit nichtlateinischen
Schriftzeichen

Anmeldungen, die in fremder Sprache eingereicht
werden, wird ein Anmeldetag nach § 33 Absatz 1
des Markengesetzes zuerkannt, sofern die Vo-
raussetzungen des § 32 Absatz 2 des Markenge-
setzes erfillt sind.

Enthalt die Darstellung der Marke nichtlateinische
Schriftzeichen, ist eine deutsche Ubersetzung,
eine Transliteration und eine Transkription des
nichtlateinischen Markentextes beizufiigen. Das
Deutsche Patent- und Markenamt kann den An-
melder unter Setzung einer angemessenen Frist
auffordern, die Ubersetzung, die Transliteration
und die Transkription durch einen Rechtsanwalt
oder Patentanwalt beglaubigen oder von einem
dffentlich bestellten Ubersetzer anfertigen zu las-
sen.

Eine deutsche Ubersetzung des sonstigen fremd-
sprachigen Inhalts der Anmeldung, insbesondere
des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistun-
gen, ist abweichend von Absatz 2 innerhalb von
drei Monaten ab Eingang der Anmeldung beim
Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen.
Das Deutsche Patent- und Markenamt kann den
Anmelder unter Setzung einer angemessenen
Frist auffordern, die Ubersetzung durch einen

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigen
oder von einem &ffentlich bestellten Ubersetzer
anfertigen zu lassen.

Wird die Ubersetzung nach Absatz 3 Satz 1 nicht
fristgerecht eingereicht, so gilt die Anmeldung als
zuriickgenommen. Wird die Ubersetzung, die
Transliteration oder die Transkription nach Absatz
2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 nicht fristgerecht ein-
gereicht, so wird die Anmeldung zurlickgewiesen.

Die Prufung der Anmeldung und alle weiteren
Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt finden auf Grundlage der deutschen
Ubersetzung statt.

§16
Fremdsprachige Dokumente

Deutsche Ubersetzungen von fremdsprachigen
Dokumenten miissen von einem Rechtsanwalt
oder Patentanwalt beglaubigt oder von einem 6f-
fentlich bestellten Ubersetzer angefertigt sein.

Deutsche Ubersetzungen von fremdsprachigen
Prioritatsbelegen und Abschriften fritherer An-
meldungen (§ 34 Absatz 3 Satz 2 des Markenge-
setzes) sind nur auf Anforderung des Deutschen
Patent- und Markenamts nachzureichen. Das
Deutsche Patent- und Markenamt setzt fiir die
Nachreichung eine angemessene Frist.

Deutsche Ubersetzungen von sonstigen Doku-
menten, die

1. nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zdh-
len und

2. in englischer, franzosischer, italienischer oder
spanischer Sprache eingereicht wurden,

sind nur auf Anforderung des Deutschen Patent-
und Markenamts nachzureichen. Das Deutsche
Patent- und Markenamt setzt fiir die Nachrei-
chung eine angemessene Frist.

Werden sonstige Dokumente, die nicht zu den Un-
terlagen der Anmeldung zéhlen, in anderen Spra-
chen eingereicht als in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2
aufgefiihrt, so sind Ubersetzungen in die deutsche
Sprache innerhalb eines Monats nach Eingang der
Dokumente nachzureichen.

Wird die Ubersetzung im Sinne der Absitze 2 bis 4
nach Ablauf der Frist eingereicht, so gilt das
fremdsprachige Dokument als zum Zeitpunkt des
Eingangs der Ubersetzung eingegangen. Wird
keine Ubersetzung eingereicht, so gilt das fremd-
sprachige Dokument als nicht eingegangen.

§17
Berufung auf eine im
Ursprungsland eingetragene Marke

Beruft sich der Anmelder auf eine im Ursprungs-
land eingetragene Marke nach Artikel 6 3" der



Pariser Verbandslbereinkunft, so kann die ent-
sprechende Erkldrung auch noch nach der Anmel-
dung abgegeben werden.

(2) Der Anmelder hat eine von der zustdndigen Be-
horde ausgestellte Bescheinigung liber die Eintra-
gung im Ursprungsland vorzulegen.

§18
Verschiebung des
Zeitrangs bei Verkehrsdurchsetzung

Ergibt sich bei der Prifung, dass die Voraussetzungen
fiir die Verschiebung des Zeitrangs nach § 37 Abs. 2 des
Markengesetzes gegeben sind, so unterrichtet das
Deutsche Patent- und Markenamt den Anmelder ent-
sprechend. In den Akten der Anmeldung wird der Tag
vermerkt, der fur die Bestimmung des Zeitrangs maR-
geblich ist. Der Anmeldetag nach § 33 Abs. 1 des Mar-
kengesetzes bleibt im Ubrigen unberiihrt.

Abschnitt 2
Klasseneinteilung von
Waren und Dienstleistungen

§19
Klassifizierung

Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen
richtet sich nach der vom Deutschen Patent- und Mar-
kenamt im Bundesanzeiger bekannt gemachten jeweils
gliltigen Fassung der Klasseneinteilung und der alpha-
betischen Listen der Waren und Dienstleistungen ge-
mal dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des
Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza Uber die in-
ternationale Klassifikation von Waren und Dienstleis-
tungen fir die Eintragung von Marken (BGBI. 1981 I
S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-
Klassifikation).

§20
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

(1) Die Waren und Dienstleistungen sind so zu be-
zeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen
Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klas-
seneinteilung nach § 19 moglich ist.

(2) Die Waren und Dienstleistungen, fur die Marken-
schutz beantragt wird, sind vom Anmelder so klar
und eindeutig anzugeben, dass die zustandigen
Behorden und das Publikum allein auf dieser
Grundlage den beantragten Schutzumfang be-
stimmen kénnen.

(3) Fur die Angaben nach Absatz 2 konnen die in den
Klassenliberschriften der Nizza-Klassifikation ent-
haltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine
Begriffe verwendet werden, sofern sie klar und
eindeutig sind.

(4) Die Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen
geordnet in der Reihenfolge der Klasseneinteilung
anzugeben.

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

Die Verwendung allgemeiner Begriffe schlieit alle
Waren oder Dienstleistungen ein, die eindeutig
von der wortlichen Bedeutung des Begriffs erfasst
sind.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
ist bei der schriftlichen Anmeldung in Schriftgrad
11 Punkt und mit einem Zeilenabstand von einein-
halb Zeilen abzufassen.

§21
Entscheidung liber die Klassifizierung

Sind die Waren und Dienstleistungen in der An-
meldung nichtzutreffend klassifiziert, so entschei-
det das Deutsche Patent- und Markenamt Uber
die Klassifizierung.

Das Deutsche Patent- und Markenamt legt als
Leitklasse die Klasse der Klasseneinteilung fest,
auf der der Schwerpunkt der Anmeldung liegt. Es
ist insoweit an eine Angabe des Anmelders lber
die Leitklasse nicht gebunden. Das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt beriicksichtigt eine vom An-
melder angegebene Leitklasse bei der Gebiihren-
zahlung.

§22
(weggefallen)

Abschnitt 3
Veroéffentlichung der Anmeldung

§23
Veréffentlichungen zur Anmeldung

Die Veroffentlichung der Anmeldung einer Marke
umfasst folgende Angaben:

1. das Aktenzeichen der Anmeldung,
2. das Datum des Eingangs der Anmeldung,
3. Angaben Uber die Marke,

4. Angaben zu einer vom Anmelder beanspruch-
ten auslandischen Prioritat (§ 34 des Marken-
gesetzes), Ausstellungsprioritat (§ 35 des Mar-
kengesetzes) oder zu einem nach Artikel 35
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates
vom 26. Februar 2009 iber die Unionsmarke
(ABI. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die
Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom
24.12.2015, S. 21) gedndert worden ist, in An-
spruch genommenen Zeitrang,

5. den Namen, gegebenenfalls die Rechtsform,
den Wohnsitz oder Sitz des Anmelders,

6. wenn ein Vertreter bestellt ist, den Namen
und Sitz des Vertreters,

7. Anschrift mit einer Angabe zum Empfanger so-
wie



(2)

(3)

(1)

(2)

8. die Leitklasse und gegebenenfalls weitere
Klassen des Verzeichnisses der Waren und
Dienstleistungen.

Wird eine angemeldete Marke nicht in das Regis-
ter eingetragen, so umfasst die Veroffentlichung
zusatzlich folgende Angaben:

1. bei vollstindiger oder teilweiser Zurlickwei-
sung einer angemeldeten Marke eine entspre-
chende Angabe unter Bezeichnung des Zu-
rickweisungsgrundes und der Waren und
Dienstleistungen sowie der Klassen, auf die
sich die Zuriickweisung bezieht;

2. bei vollstandiger oder teilweiser Riicknahme
einer Markenanmeldung eine entsprechende
Angabe unter Bezeichnung der Waren und
Dienstleistungen sowie der Klassen, auf die
sich die Ricknahme bezieht;

3. wenn eine Anmeldung wegen Nichtzahlung
der Gebihr (§ 6 Abs. 2 des Patentkostengeset-
zes) oder wegen fehlender Mindestvorausset-
zungen fir die Zuerkennung eines Anmeldeta-
ges (§ 36 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 36
Abs. 1 Nr. 1, § 33 Abs. 1 des Markengesetzes)
als zurlickgenommen gilt, eine entsprechende
Angabe;

4. bei geschlossenen Mehrfachanmeldungen
eine entsprechende Angabe.

Die Veroffentlichung kann in elektronischer Form
erfolgen.

Teil 3
Register, Urkunde, Veroffentlichung

§24
Ort und Form des Registers

Das Register wird beim Deutschen Patent- und
Markenamt gefiihrt.

Seit dem 1. August 1999 wird das Register in Form
einer elektronischen Datenbank betrieben.

§25
Inhalt des Registers

In das Register werden eingetragen:

1.
2.

die Registernummer der Marke,

das Aktenzeichen der Anmeldung, sofern es nicht
mit der Registernummer (ibereinstimmt,

die Darstellung der Marke,
die Angabe der Markenform,

bei farbig eingetragenen Marken die entspre-
chende Angabe und die Bezeichnung der Farben,

gegebenenfalls eine Beschreibung der Marke,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

20a.

21.

22.

bei Marken, die wegen nachgewiesener Verkehrs-
durchsetzung (& 8 Abs. 3 des Markengesetzes) ein-
getragen sind, die entsprechende Angabe,

bei Marken, die aufgrund einer im Ursprungsland
eingetragenen Marke gemaR Artikel 6 auinavies der
Pariser Verbandslbereinkunft eingetragen sind,
eine entsprechende Angabe,

gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine
Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke handelt,

bei einer Marke, deren Zeitrang nach Artikel 34
oder Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Unions-
marke (ABI. L 78 vom 24.3.20009, S. 1), die durch
die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABI. L 341 vom
24.12.2015, S. 21) gedndert worden ist, fur eine
angemeldete oder eingetragene Unionsmarke in
Anspruch genommen wurde, die Angabe des ent-
sprechenden Aktenzeichens und im Fall der L6-
schung der Marke die Bezeichnung des Verfalls-
oder Nichtigkeitsgrundes,

der Anmeldetag der Marke,

gegebenenfalls der Tag, der fur die Bestimmung
des Zeitrangs einer Marke nach § 37 Abs. 2 des
Markengesetzes maRgeblich ist,

der Tag, der Staat und das Aktenzeichen einer
vom Markeninhaber beanspruchten auslandi-
schen Prioritat (§ 34 des Markengesetzes),

Angaben zu einer vom Markeninhaber bean-
spruchten Ausstellungsprioritat (§ 35 des Marken-
gesetzes),

der Name, gegebenenfalls die Rechtsform und der
Wohnsitz oder Sitz des Inhabers der Marke; bei ei-
ner Gesellschaft biirgerlichen Rechts, die nicht im
Gesellschaftsregister eingetragen ist, auch der
Name und Wohnsitz des benannten vertretungs-
berechtigten Gesellschafters,

wenn ein Vertreter bestellt ist, der Name und Sitz
des Vertreters,

die Anschrift mit einer Angabe zum Empfanger,

das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
unter Angabe der Leitklasse und der weiteren
Klassen in gruppierter Form,

der Tag der Eintragung in das Register,
der Tag der Veroffentlichung der Eintragung,

der Beginn und das Ende der Benutzungsschon-
frist nach den §§ 26 und 43 Absatz 1 des Marken-
gesetzes,

wenn nach Ablauf der Widerspruchsfrist kein Wi-
derspruch gegen die Eintragung der Marke erho-
ben worden ist, eine entsprechende Angabe,

wenn Widerspruch erhoben worden ist,

a) eine entsprechende Angabe,



b) Angaben zum Widerspruchszeichen, auf
das der Widerspruch gestiitzt wird,

c) der Status des Widerspruchs,

d) der Tag des Abschlusses des Wider-
spruchsverfahrens,

e) beivollstindiger Loschung der Marke eine
entsprechende Angabe,

f) bei teilweiser Loschung der Marke die
Waren und Dienstleistungen, auf die sich
die Loschung bezieht,

23. die Verlangerung der Schutzdauer,

24. wenn ein Dritter Antrag auf Erklarung des Verfalls

oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke
gestellt oder Klage auf Erklarung des Verfalls oder
der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke erho-
ben hat,

a) im Fall eines Antrags auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit nach den
§§ 49 bis 51 des Markengesetzes eine ent-
sprechende Angabe,

b) im Fall einer Klage auf Erklarung des Ver-
falls oder der Nichtigkeit einer eingetrage-
nen Marke der Tag der Erhebung,

c) im Fall eines Antrags auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit nach den
§§ 49 bis 51 des Markengesetzes der Ab-
schluss des Verfalls- oder Nichtigkeitsver-
fahrens,

d) im Fall einer Klage auf Erkldrung des Ver-
falls oder der Nichtigkeit einer eingetrage-
nen Marke das Ergebnis des Verfahrens
mit dem Datum der Rechtskraft,

e) bei vollstandiger Verfalls- oder Nichtig-
keitserklarung und Léschung der Marke
eine entsprechende Angabe unter Be-
zeichnung des Verfalls- oder Nichtigkeits-
grundes,

f) bei teilweiser Verfalls- oder Nichtigkeits-
erklarung und Léschung der Marke eine
entsprechende Angabe unter Bezeich-
nung des Verfalls- oder Nichtigkeitsgrun-
des und der Waren und Dienstleistungen,
auf die sich die Loschung bezieht,

25. wenn ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen

eingeleitet wird,

a) bei vollstandiger Nichtigkeitserklarung
und Loschung der Marke eine entspre-
chende Angabe unter Bezeichnung des
Nichtigkeitsgrundes,

b) bei teilweiser Nichtigkeitserklarung und
Loschung der Marke eine entsprechende
Angabe unter Bezeichnung des Nichtig-
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26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

34a.

34b.

34c.

35.

36.

37.

keitsgrundes und die Waren und Dienst-
leistungen, auf die sich die Loschung be-
zieht,

bei vollstandiger oder teilweiser Léschung der
Marke aufgrund einer entsprechenden Erklarung
des Inhabers der Marke, wie insbesondere eines
Antrags auf teilweise Verlangerung der Schutz-
dauer oder einem Teilverzicht, die entsprechende
Angabe unter Bezeichnung des Léschungsgrundes
und, soweit es sich um eine teilweise Loschung
handelt, das Verzeichnis der Waren und Dienst-
leistungen in der Fassung, wie es sich nach dem
Vollzug der Léschung ergibt,

Angaben (iber eine Eintragungsbewilligungsklage
nach § 44 des Markengesetzes, soweit sie dem
Deutschen Patent- und Markenamt mitgeteilt
worden sind,

der Tag des Eingangs einer Teilungserklarung,

bei der Stammeintragung der Hinweis auf die Re-
gisternummer der infolge einer Teilungserklarung
abgetrennten Eintragung,

bei der infolge einer Teilungserklarung abgetrenn-
ten Eintragung die entsprechende Angabe und die
Registernummer der Stammeintragung,

der Tag und die Nummer der internationalen Re-
gistrierung (§ 110 Absatz 2 des Markengesetzes),

der Rechtsiibergang einer Marke zusammen mit
Angaben Uber den Rechtsnachfolger und gegebe-
nenfalls seinen Vertreter gemall den Nummern
15,16 und 17,

bei einem Rechtslibergang der Marke fiir einen
Teil der Waren und Dienstleistungen auRerdem
die Angaben nach den Nummern 29 und 30,

Angaben Uber dingliche Rechte (§ 29 des Marken-
gesetzes),

Angaben (iber Lizenzen, einschlieflich den Na-
men, die Rechtsform sowie die Anschrift des
Wohnsitzes oder Sitzes des Lizenznehmers,

Erklarungen Uber die Lizenz- oder VeraulRerungs-
bereitschaft,

Angaben Uber Markensatzungen von Kollektiv-
oder Gewahrleistungsmarken,

Angaben Uber MaRnahmen der Zwangsvollstre-
ckung (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 des Markengesetzes) und
die Erfassung der Marke durch ein Insolvenzver-
fahren (§ 29 Abs. 3 des Markengesetzes),

Anderungen der in den Nummern 15, 16 und 17
aufgefiihrten Angaben und

Berichtigungen von Eintragungen im Register
(§ 45 Abs. 1 des Markengesetzes).



§26
Urkunde, Bescheinigungen

Der Inhaber einer Marke erhalt neben der Urkunde
Uber die Eintragung der Marke in das Register nach § 25
der DPMA-Verordnung eine Bescheinigung lGber die in
das Register eingetragenen Angaben. Nicht grafische
Markendarstellungen und Markensatzungen werden
dabei durch einen Verweis auf das Markenregister er-
setzt.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

§27
Veroéffentlichungen zu
Eintragungen im Register

Eintragungen im Register gemafl} § 25 werden in
regelmiRig erscheinenden Ubersichten vom
Deutschen Patent- und Markenamt veroffentlicht.

Die Veroffentlichung kann in elektronischer Form
erfolgen.

Die Veroffentlichung der Eintragung umfasst alle
in das Register eingetragenen Angaben mit Aus-
nahme der in § 25 Nummer 20a, 22 Buchstabe b
und ¢, Nummer 24 Buchstabe b und d, Nummer
31 und 34a bis 34c bezeichneten Angaben.

Der erstmaligen Veroffentlichung einer eingetra-
genen Marke ist ein Hinweis auf die Mdoglichkeit
des Widerspruchs (§ 42 des Markengesetzes) bei-
zufiigen. Dieser Hinweis wird wiederholt, wenn
die eingetragene Marke wegen erheblicher Man-
gel der Erstveroffentlichung erneut veréffentlicht
wird. Der Hinweis kann fiir alle Marken, die nach
den Satzen 1 und 2 verdéffentlicht werden, ge-
meinsam erfolgen.

§28
(weggefallen)

Teil 4
Einzelne Verfahren

Abschnitt 1
Widerspruchsverfahren

§29
Form des Widerspruchs

Fiir jede Marke, geschéaftliche Bezeichnung, ge-
schiitzte Ursprungsbezeichnung oder geografi-
sche Angabe, wegen der gegen die Eintragung ei-
ner Marke Widerspruch erhoben wird (Wider-
spruchskennzeichen), ist ein gesonderter Wider-
spruch erforderlich. Gehoren alle Widerspruchs-
kennzeichen demselben Inhaber, so liegt nur ein
Widerspruch vor.

Der Widerspruch soll unter Verwendung des vom
Deutschen Patent- und Markenamt herausgege-
benen Formblatts eingereicht werden.

12

(1)

(2)

§30
Inhalt des Widerspruchs

Der Widerspruch muss Angaben enthalten, die es
erlauben, die Identitat der angegriffenen Marke,
des Widerspruchskennzeichens sowie des oder
der Widersprechenden festzustellen. Bei den we-
der angemeldeten noch eingetragenen Wider-
spruchskennzeichen sind zu deren Identifizierung
die Art, die Darstellung, die Form, der Zeitrang,
der Gegenstand sowie der Inhaber des geltend ge-
machten Kennzeichenrechts anzugeben.

In dem Widerspruch sollen, soweit nicht bereits
zur Identitatsfeststellung nach Absatz 1 erforder-
lich, angegeben werden:

1. die Registernummer der Marke, gegen deren
Eintragung der Widerspruch sich richtet,

2. die Registriernummer der eingetragenen Wi-
derspruchsmarke oder das Aktenzeichen der
angemeldeten Widerspruchsmarke oder die
Dossier-Nummer der geschiitzten Ursprungs-
bezeichnung oder der geografischen Angabe,

3. die Darstellung und die Bezeichnung der Form
des Widerspruchskennzeichens,

4. falls es sich bei der Widerspruchsmarke um
eine international registrierte Marke handelt,
die Registernummer der Widerspruchsmarke
sowie bei international registrierten Wider-
spruchsmarken, die vor dem 3. Oktober 1990
mit Wirkung sowohl fiir die Bundesrepublik
Deutschland als auch fiir die Deutsche Demo-
kratische Republik registriert worden sind, die
Erklarung, auf welchen Landerteil der Wider-
spruch gestutzt wird,

5. der Name und die Anschrift des Inhabers des
Widerspruchskennzeichens,

6. falls der Widerspruch aus einer angemeldeten
oder eingetragenen Marke von einer Person
erhoben wird, die nicht als Anmelder in den
Akten der Anmeldung vermerkt oder im Regis-
ter als Inhaber eingetragen ist, der Name und
die Anschrift des oder der Widersprechenden
sowie der Zeitpunkt, zu dem ein Antrag auf
Vermerk oder Eintragung des Rechtsiber-
gangs gestellt worden ist,

7. falls der oder die Widersprechende einen Ver-
treter bestellt hat, der Name und die Anschrift
des Vertreters,

8. der Name des Inhabers der Marke, gegen de-
ren Eintragung der Widerspruch sich richtet,

9. die Waren und Dienstleistungen, auf die der
Widerspruch gestiitzt wird,

10. die Waren und Dienstleistungen, gegen die der
Widerspruch sich richtet.



§31
Gemeinsame Entscheidung
liber mehrere Widerspriiche

Uber mehrere Widerspriiche kann gemeinsam ent-
schieden werden.

§32
Aussetzung

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt kann das
Verfahren (iber einen Widerspruch auRer in denin
§ 43 Abs. 3 des Markengesetzes genannten Féllen
auch dann aussetzen, wenn dies sachdienlich ist.

(2) Eine Aussetzung kommt insbesondere in Betracht,
wenn dem Widerspruch voraussichtlich stattzuge-
ben wére und der Widerspruch auf eine angemel-
dete Marke gestiitzt worden ist oder vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt ein Verfalls-
und Nichtigkeitsverfahren anhéngig ist.

Abschnitt 2
Teiliibergang, Teilung von Anmeldungen
und Eintragungen

§33
Teiliibergang einer eingetragenen Marke

(1) Betrifft der Ubergang des durch die Eintragung ei-
ner Marke begriindeten Rechts nur einen Teil der
eingetragenen Waren und Dienstleistungen, so
sind in dem Antrag auf Eintragung des Rechts-
Ubergangs nach & 28 der DPMA-Verordnung die
Waren und Dienstleistungen anzugeben, auf die
sich der Rechtsilibergang bezieht.

(2) Im Ubrigen ist § 36 Absatz 1 bis 4 und 6 entspre-
chend anzuwenden.

§34
Rechtsiibergang, dingliche Rechte,
Insolvenzverfahren und MaRnahmen der Zwangsvoll-
streckung bei Anmeldungen

(1) Der Ubergang von Rechten, dingliche Rechte,
MaRnahmen der Zwangsvollstreckung oder Insol-
venzverfahren werden in den Akten der Anmel-
dung vermerkt.

(2) Im Fall von Rechtsiibergédngen wird nur diejenige
Person in das Register eingetragen, die zum Zeit-
punkt der Eintragung Inhaberin der Marke ist. Ein
zum Zeitpunkt der Eintragung bestehendes dingli-
ches Recht, eine zu diesem Zeitpunkt bestehende
MaRnahme der Zwangsvollstreckung oder ein zu
diesem Zeitpunkt anhangiges Insolvenzverfahren
wird auch in das Register eingetragen.

(3) Betrifft der Ubergang des durch die Anmeldung ei-
ner Marke begriindeten Rechts nur einen Teil der
Waren und Dienstleistungen, fir die die Marke
angemeldet worden ist, so sind in dem Antrag auf
Vermerk eines Teillbergangs die Waren und
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(1)

(1)

Dienstleistungen anzugeben, auf die sich der
Rechtsiibergang bezieht. Im Ubrigen ist § 35 Ab-
satz 1 bis 4 und 6 entsprechend anzuwenden.

§35
Teilung von Anmeldungen

Eine angemeldete Marke kann nach § 40 Abs. 1
des Markengesetzes in zwei oder mehrere Anmel-
dungen geteilt werden. Fir jeden abgetrennten
Teil ist eine gesonderte Teilungserklarung erfor-
derlich. Die Teilungserklarung soll unter Verwen-
dung des vom Deutschen Patent- und Markenamt
herausgegebenen Formblatts eingereicht werden.

In der Teilungserklarung sind die Waren und
Dienstleistungen anzugeben, die in die abge-
trennte Anmeldung aufgenommen werden.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
der verbleibenden Stammanmeldung und das
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der
abgetrennten Anmeldung missen insgesamt mit
dem im Zeitpunkt des Zugangs der Teilungserkla-
rung bestehenden Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen der Ausgangsanmeldung de-
ckungsgleich sein. Betrifft die Teilung Waren und
Dienstleistungen, die unter einen Oberbegriff fal-
len, so ist der Oberbegriff sowohl in der Stamman-
meldung als auch in der abgetrennten Anmeldung
zu verwenden und durch entsprechende Zusatze
so einzuschranken, dass sich keine Uberschnei-
dungen der Verzeichnisse der Waren und Dienst-
leistungen ergeben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt fertigt eine
vollstdndige Kopie der Akten der Ausgangsanmel-
dung. Diese Kopie wird zusammen mit der Tei-
lungserklarung Bestandteil der Akten der abge-
trennten Anmeldung. Die abgetrennte Anmel-
dung erhalt ein neues Aktenzeichen. Eine Kopie
der Teilungserklarung wird zu den Akten der
Stammanmeldung genommen.

Ein fur die Ausgangsanmeldung benannter Vertre-
ter des Anmelders gilt auch als Vertreter des An-
melders fir die abgetrennte Anmeldung. Die Vor-
lage einer neuen Vollmacht ist nicht erforderlich.

In Bezug auf die urspriingliche Anmeldung ge-
stellte Antrage gelten auch fiir die abgetrennte
Anmeldung fort.

§36
Teilung von Eintragungen

Eine eingetragene Marke kann nach § 46 Abs. 1
des Markengesetzes in zwei oder mehrere Eintra-
gungen geteilt werden. Fir jeden abgetrennten
Teil ist eine gesonderte Teilungserklarung einzu-
reichen. Die Teilungserklarung soll unter Verwen-
dung des vom Deutschen Patent- und Markenamt
herausgegebenen Formblatts eingereicht werden.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

In der Teilungserklarung sind die Waren und
Dienstleistungen anzugeben, die in die abge-
trennte Eintragung aufgenommen werden.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
der verbleibenden Stammeintragung und das Ver-
zeichnis der Waren und Dienstleistungen der ab-
getrennten Eintragung missen insgesamt mit
dem im Zeitpunkt des Zugangs der Teilungserkla-
rung bestehenden Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen der Ausgangseintragung de-
ckungsgleich sein. Betrifft die Teilung Waren und
Dienstleistungen, die unter einen Oberbegriff fal-
len, so ist der Oberbegriff sowohl in der
Stammeintragung als auch in der abgetrennten
Eintragung zu verwenden und durch entspre-
chende Zusdtze so einzuschranken, dass sich
keine Uberschneidungen der Verzeichnisse der
Waren und Dienstleistungen ergeben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt fertigt eine
vollstandige Kopie der Akten der Ausgangseintra-
gung. Diese Kopie wird zusammen mit der Tei-
lungserkldrung Bestandteil der Akten der abge-
trennten Eintragung. Die abgetrennte Eintragung
erhalt eine neue Registernummer. Eine Kopie der
Teilungserklarung wird zu den Akten der
Stammeintragung genommen.

Ein flr die Ausgangseintragung benannter Vertre-
ter des Inhabers der Marke gilt auch als Vertreter
des Inhabers der Marke fiir die abgetrennte Ein-
tragung. Die Vorlage einer neuen Vollmacht ist
nicht erforderlich.

In Bezug auf die urspriingliche Eintragung ge-
stellte Antrage gelten auch fiir die abgetrennte
Eintragung fort.

Ist gegen die Eintragung einer Marke, deren Tei-
lung nach § 46 des Markengesetzes erklart wor-
den ist, Widerspruch erhoben worden, so fordert
das Deutsche Patent- und Markenamt den Wider-
sprechenden zu einer Erklarung dartber auf, ge-
gen welche Teile der urspriinglichen Eintragung
der Widerspruch sich richtet. Der Inhaber der ein-
getragenen Marke kann auch von sich aus eine
entsprechende Erklarung des Widersprechenden
beibringen. Wird eine solche Erkldarung nicht ab-
gegeben, so wird die Teilungserklarung als unzu-
lassig zurlickgewiesen.

Abschnitt 3
Verlangerung

§37
Verldngerung durch Gebiihrenzahlung

Bei der Zahlung der Verlangerungsgebiihren nach § 47
Abs. 3 des Markengesetzes sind die Registernummer
und der Name des Inhabers der Marke sowie der Ver-
wendungszweck anzugeben.
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(1)

(2)

(1)

(2)

§38
Antrag auf teilweise Verlangerung

Soll die Verlangerung der Schutzdauer einer ein-
getragenen Marke nur fir einen Teil der Waren
und Dienstleistungen bewirkt werden, fiir die die
Marke eingetragen ist, so kann der Inhaber der
Marke einen entsprechenden Antrag stellen.

In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, deren Schutz-
dauer verlangert werden soll,

2. der Name und die Anschrift des Inhabers der
Marke,

3. falls ein Vertreter bestellt ist, der Name und
die Anschrift des Vertreters,

4. die Waren und Dienstleistungen, fiir die die
Schutzdauer verlangert werden soll.

Abschnitt 4
Verzicht

§39
Verzicht

Der Antrag auf vollstdndige oder teilweise L6-
schung einer Marke nach § 48 Abs. 1 des Marken-
gesetzes soll unter Verwendung des vom Deut-
schen Patent- und Markenamt herausgegebenen
Formblatts gestellt werden.

In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, die ganz oder
teilweise geldscht werden soll,

2. der Name und die Anschrift des Inhabers der
Marke,

3. falls ein Vertreter bestellt ist, der Name und
die Anschrift des Vertreters,

4. falls eine Teilldschung beantragt wird, entwe-
der die Waren und Dienstleistungen, die ge-
I6scht werden sollen, oder die Waren und
Dienstleistungen, fur die die Marke nicht ge-
16scht werden soll.

§40
Zustimmung Dritter

Fir die nach § 48 Abs. 2 des Markengesetzes erforder-
liche Zustimmung eines im Register eingetragenen In-
habers eines Rechts an der Marke reicht die Abgabe ei-
ner von dieser Person oder ihrem Vertreter unter-
schriebenen Zustimmungserklarung aus. Eine Beglaubi-
gung der Erklarung oder der Unterschrift ist nicht erfor-
derlich. Die Zustimmung kann auch auf andere Weise
nachgewiesen werden.



(1)

(2)

Abschnitt 5
Loschung

§41
Verfall

Der Antrag auf Erklarung des Verfalls einer Marke
nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes soll unter
Verwendung des vom Deutschen Patent- und
Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt
werden.

In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, deren Erkla-
rung des Verfalls beantragt wird,

2. der Name und die Anschrift des Antragstellers,

3. falls der Antragsteller einen Vertreter bestellt
hat, der Name und die Anschrift des Vertre-
ters,

4. falls die Erklarung des Verfalls nur fir einen
Teil der Waren und Dienstleistungen bean-
tragt wird, fur die die Marke eingetragen ist,
entweder die Waren und Dienstleistungen, fur
die die Erklarung der Nichtigkeit beantragt
wird, oder die Waren und Dienstleistungen,
fur die die Erklarung der Nichtigkeit nicht be-
antragt wird, und

5. der Verfallsgrund nach § 49 des Markengeset-
zes.

§42

Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und

(1)

(2)

(3)

alterer Rechte

Fir den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter
Schutzhindernisse und alterer Rechte nach § 53
Absatz 1 des Markengesetzes gilt § 41 dieser Ver-
ordnung entsprechend.

Zusatzlich zu den Angaben nach § 41 Absatz 2 sind
folgende Angaben zu machen:

1. beieinem Antrag auf Nichtigkeit wegen alterer
Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengeset-
zes: Angaben, die es erlauben, die Identitat
des dlteren Rechts festzustellen, und

2. bei einem Antrag nach § 53 Absatz 3 des Mar-
kengesetzes: Angaben, die es erlauben, den In-
haber des dlteren Rechts festzustellen.

Bei weder angemeldeten noch eingetragenen al-
teren Rechten sind zumindest die Art, die Wieder-
gabe, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand so-
wie der Inhaber anzugeben.

Fir den Antrag auf Nichtigkeit wegen alterer
Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes
sind des Weiteren die zur Begriindung dienenden
Tatsachen und Beweismittel anzugeben.
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(4)

(1)

(2)

Sofern nicht bereits zur Identitatsfeststellung des
dlteren Rechts nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
oder zur Feststellung des Inhabers nach Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 erforderlich, sind bei samtlichen
Antragen anzugeben:

1. die Registernummer einer eingetragenen alte-
ren Marke, das Aktenzeichen einer angemel-
deten alteren Marke oder die Dossier-Num-
mer der geschitzten Ursprungsbezeichnung
oder geografischen Angabe,

2. Angaben, die belegen, dass der Antragsteller,
der nicht nach § 53 Absatz 3 des Markengeset-
zes Inhaber des alteren Rechts ist, berechtigt
ist, dieses im Nichtigkeitsverfahren geltend zu
machen,

3. die Wiedergabe und die Bezeichnung der Form
des dlteren Rechts,

4. falls es sich bei dem dlteren Recht um eine in-
ternational registrierte Marke handelt, deren
Registernummer sowie bei international re-
gistrierten dlteren Marken, die vor dem 3. Ok-
tober 1990 mit Wirkung sowohl fiir die Bun-
desrepublik Deutschland als auch fiir die Deut-
sche Demokratische Republik registriert wor-
den sind, die Erklarung, auf welche dieser Re-
gistrierungen der Antrag gestiitzt wird,

5. der Name und die Anschrift des Inhabers des
alteren Rechts.

Abschnitt 6
Lizenz

§42a
Eintragung einer Lizenz

Der Antrag auf Eintragung der Erteilung einer Li-
zenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des Markengeset-
zes soll unter Verwendung des vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt bereitgestellten Formblatts
gestellt werden.

In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, bei der die Li-
zenz erfasst werden soll,

2. der Name des Markeninhabers,
3. Angaben zum Lizenznehmer entsprechend § 5,

4. Angaben, ob es sich um eine ausschlielRliche
oder einfache Lizenz handelt,

5. Angaben, ob es sich um eine Unterlizenz des
im Register eingetragenen Lizenznehmers
handelt,

6. Angaben zu einer zeitlichen, raumlichen oder
gegenstandlichen Beschrankung; falls die Li-
zenz auf einen Teil der Waren und Dienstleis-
tungen beschrankt wurde, die Waren und
Dienstleistungen, fur die die Lizenz gewahrt
wurde.



(3) Die nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes erfor-
derliche Zustimmung des Markeninhabers oder
des Lizenznehmers bedarf der Schriftform.

§42b
Anderung oder Loschung einer Lizenz

Der Antrag auf Anderung oder Léschung einer nach
§ 30 Absatz 6 des Markengesetzes eingetragenen Li-
zenz muss die Registernummer der Marke und die Be-
zeichnung der Lizenz, die gedndert oder geldscht wer-
den soll, enthalten.

§42c
Erklarung der Lizenzierungs- oder
VerauBerungsbereitschaft

(1) Der Anmelder oder der im Register eingetragene
Markeninhaber kann gegeniiber dem Deutschen
Patent- und Markenamt seine unverbindliche Be-
reitschaft zur Vergabe von Lizenzen oder zur Ver-
duBerung des Markenrechts schriftlich erklaren.
Die Erklarung wird in das Register eingetragen.

(2) Die Erklarung der Bereitschaft zur Vergabe von Li-
zenzen ist unzuldssig, solange im Register ein Ver-
merk Gber die Einrdumung einer ausschlieRlichen
Lizenz eingetragen ist oder dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung
eines solchen Vermerks vorliegt.

(3) Erklarungen nach Absatz 1 kdnnen jederzeit ge-
genliber dem Deutschen Patent- und Markenamt
schriftlich zurtickgenommen werden.

Teil 5
Internationale Registrierungen

§43
(weggefallen)

§ 44
Antrage und sonstige Mitteilungen im Verfahren der
internationalen Registrierung nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen

Fiir Antrage und fiir sonstige Mitteilungen im Verfahren
der internationalen Registrierung einer beim Deut-
schen Patent- und Markenamt angemeldeten oder in
das Register eingetragenen Marke nach Artikel 3 des
Protokolls zum Madrider Markenabkommen sind die
vom Internationalen Biro der Weltorganisation fir
geistiges Eigentum herausgegebenen amtlichen Form-
blatter zu verwenden.

§45
(weggefallen)

§46
Schutzverweigerung

(1) Wird einer international registrierten Marke, de-
ren Schutz nach Artikel 3ter des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der
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(2)

(1)

(2)

Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist,
der Schutz ganz oder teilweise verweigert und
wird diese Schutzverweigerung dem Internationa-
len Biiro der Weltorganisation fiir geistiges Eigen-
tum zur Weiterleitung an den Inhaber der interna-
tionalen Registrierung lbermittelt, so wird die
Frist, innerhalb derer ein Inlandsvertreter bestellt
werden muss, damit der Schutz nicht endgiltig
verweigert wird, auf vier Monate ab dem Tag der
Absendung der Mitteilung der Schutzverweige-
rung durch das Internationale Biiro der Weltorga-
nisation fir geistiges Eigentum festgesetzt.

Wird die Schutzverweigerung endgiltig, weil der
Inhaber der international registrierten Marke kei-
nen Inlandsvertreter bestellt hat, so ist eine gegen
die Schutzverweigerung gegebene Erinnerung
oder Beschwerde beim Deutschen Patent- und
Markenamt innerhalb eines weiteren Monats
nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist einzu-
legen. Der Schutzverweigerung muss eine ent-
sprechende Rechtsmittelbelehrung beigeflgt
sein. § 61 Abs. 2 des Markengesetzes ist entspre-
chend anzuwenden.

Teil 6
Verfahren nach der
Verordnung (EU) 2024/1143

Abschnitt 1
Eintragungsverfahren

§47
Eintragungsantrag

Der Antrag auf Eintragung einer geografischen
Angabe oder einer Ursprungsbezeichnung nach
Artikel 9 der Verordnung (EU) 2024/1143 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. April 2024 Uber geografische Angaben fiir
Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeug-
nisse und Uber garantiert traditionelle Spezialita-
ten und fakultative Qualitatsangaben fiir landwirt-
schaftliche Erzeugnisse sowie zur Anderung der
Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787
und (EU) 2019/1753 und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1151/2012 (ABI. L, 2024/1143,
23.4.2024) in der jeweils geltenden Fassung muss
unter Verwendung des vom Deutschen Patent-
und Markenamt herausgegebenen Formblatts
eingereicht werden.

In dem Antrag sind anzugeben:
1. der Name und die Anschrift des Antragstellers,

2. die Rechtsform, GroRRe und Zusammensetzung
der den Antrag stellenden Vereinigung,

3. falls ein Vertreter bestellt worden ist, der
Name und die Anschrift des Vertreters,

4. der als geografische Angabe oder Ursprungs-
bezeichnung zu schiitzende Name,



(1)

(2)

(1)

(2)

5. die Art des Agrarerzeugnisses oder Lebensmit-
tels,

6. die Spezifikation nach Artikel 49 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2024/1143 gemiR Form-
blatt.

§48
Veroffentlichung des Antrags

In der Veroffentlichung des Antrags (§ 130 Absatz 4
des Markengesetzes in der vor dem 16. Januar
2026 geltenden Fassung) sind mindestens anzuge-
ben:

1. der Name und die Anschrift des Antragstellers,

2. falls ein Vertreter bestellt worden ist, der
Name und die Anschrift des Vertreters,

3. der als geografische Angabe oder als Ur-
sprungsbezeichnung zu schiitzende Name,

4. die Art des Agrarerzeugnisses oder Lebensmit-
tels,

5. die Spezifikation nach Artikel 49 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2024/1143.

In der Veroffentlichung ist auf die Moglichkeit des
Einspruchs nach § 130 Absatz 4 des Markengeset-
zes in der vor dem 16. Januar 2026 geltenden Fas-
sung in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2024/1143 hinzuweisen.

§49
Nationaler Einspruch

Der Einspruch nach § 130 Absatz 4 des Markenge-
setzes in der vor dem 16. Januar 2026 geltenden
Fassung in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2024/1143 soll unter Verwen-
dung des vom Deutschen Patent- und Markenamt
herausgegebenen Formblatts eingereicht werden.

In der Einspruchsschrift sind anzugeben:

1. die geografische Angabe oder Ursprungsbe-
zeichnung, gegen deren Eintragung sich der
Einspruch richtet,

2. der Name und die Anschrift des Einsprechen-
den,

3. falls ein Vertreter bestellt worden ist, der
Name und die Anschrift des Vertreters,

4. die Umstande, aus denen sich das berechtigte
Interesse des Einsprechenden ergibt,

5. die Griinde, auf die sich der Einspruch stitzt.
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Abschnitt 2
Zwischenstaatliches
Einspruchsverfahren

§50
Einspruch

(1) Der Einspruch nach § 131 des Markengesetzes in
der vor dem 16. Januar 2026 geltenden Fassung in
Verbindung mit Artikel 17 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1143 soll unter Verwendung des
vom Deutschen Patent- und Markenamt heraus-
gegebenen Formblatts eingereicht werden.

(2) In der Einspruchsschrift sind anzugeben:

1. die geografische Angabe oder Ursprungsbe-
zeichnung, gegen deren Eintragung sich der
Einspruch richtet,

2. die EG-Nummer und das Datum der Veroffent-
lichung im Amtsblatt der Europdischen Union,

3. der Name und die Anschrift des Einsprechen-
den,

4. falls ein Vertreter bestellt worden ist, der
Name und die Anschrift des Vertreters,

5. die Umstande, aus denen sich das berechtigte
Interesse des Einsprechenden ergibt.

(3) Der Einspruch ist innerhalb von zwei Monaten
nach Einreichung zu begriinden. Die Griinde nach
Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143, auf welche der Einspruch gestutzt
wird, sind anzugeben.

§51
Einspruchsverfahren

Das Deutsche Patent- und Markenamt unterrichtet un-
verziglich nach Ablauf der Einspruchsfrist das Bundes-
ministerium der Justiz und flr Verbraucherschutz Gber
die eingegangenen Einspriiche durch Ubersendung der
Einspriiche mit den erforderlichen Unterlagen. Nachge-
reichte Einspruchsbegriindungen werden unverziiglich
weitergeleitet.

. Abschnitt 3
Anderungen der Spezifikation;
Loschung; Akteneinsicht

§ 52
Anderungen der Spezifikation

(1) Der Antrag auf Anderung der Spezifikation geméaR
Artikel 24 der Verordnung (EU) 2024/1143 soll un-
ter Verwendung des vom Deutschen Patent- und
Markenamt herausgegebenen Formblatts einge-
reicht werden.

(2) Indem Antrag sind anzugeben:

1. die eingetragene geografische Angabe oder
Ursprungsbezeichnung,



2. der Name und die Anschrift des Antragstellers,

3. Rechtsform, GrofRe und Zusammensetzung der
den Antrag stellenden Vereinigung,

4. falls ein Vertreter bestellt worden ist, der
Name und die Anschrift des Vertreters,

5. Umsténde, aus denen sich das berechtigte In-
teresse des Antragstellers ergibt,

6. die Rubriken der Spezifikation, auf die sich die
Anderungen beziehen,

7. die beabsichtigten Anderungen und deren Be-
grindung.

(3) Fur Antrage nach Artikel 24 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1143 gelten im Ubrigen die §§ 48
bis 51 entsprechend.

§53
Loschungsantrag

(1) Der Antrag auf Loschung einer eingetragenen
geografischen Angabe oder Ursprungsbezeich-
nung nach Artikel 25 Absatz 1 und 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1143 soll unter Verwendung des
vom Deutschen Patent- und Markenamt heraus-
gegebenen Formblatts eingereicht werden.

(2) Indem Antrag sind anzugeben:

1. die geografische Angabe oder die Ursprungs-
bezeichnung, die geléscht werden soll,

2. der Name und die Anschrift des Antragstellers,

3. falls ein Vertreter bestellt ist, der Name und
die Anschrift des Vertreters,

4. Umstdnde, aus denen sich das berechtigte In-
teresse des Antragstellers ergibt,

5. Griinde fir die Loschung.

§54
Akteneinsicht

In den Verfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1143
gewahrt das Deutsche Patent- und Markenamt Einsicht
in die Akten.

§55
(weggefallen)

Teil 7
Schlussvorschriften

§ 56
Ubergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens
dieser Verordnung

Fiir Markenanmeldungen, die vor Inkrafttreten dieser
Verordnung eingereicht worden sind, gelten die Vor-
schriften der Markenverordnung vom 30. November
1994 (BGBI. I S. 3555), zuletzt gedndert durch die Ver-
ordnung vom 1. September 2003 (BGBI. I S. 1701).
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§57
Ubergangsregelung fiir kiinftige Anderungen

Fiir Markenanmeldungen, die vor Inkrafttreten von An-
derungen dieser Verordnung eingereicht worden sind,
gelten die Vorschriften dieser Verordnung in ihrer bis
dahin geltenden Fassung.

§58
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2004 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Markenverordnung vom 30. November
1994 (BGBI. | S. 3555), zuletzt gedndert durch die Ver-
ordnung vom 1. September 2003 (BGBI. | S. 1701),
auller Kraft.



	W 7730
	Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung - MarkenV)
	Inhaltsverzeichnis
	Teil 1 Anwendungsbereich
	§ 1 Verfahren in Markenangelegenheiten

	Teil 2 Verfahren bis zur Eintragung
	Abschnitt 1 Anmeldungen
	§ 2 Form der Anmeldung
	§ 3 Inhalt der Anmeldung
	§ 4 Anmeldung von Kollektiv-  oder Gewährleistungsmarken
	§ 5 Angaben zum Anmelder und zu seinem Vertreter
	§ 6 Angaben zur Markenform
	§ 6a Markendarstellung
	§ 6b Markenbeschreibung
	§ 7 Wortmarken
	§ 8 Bildmarken
	§ 9 Dreidimensionale Marken
	§ 10 Farbmarken
	§ 11 Klangmarken
	§ 12 Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken
	§ 12a Sonstige Markenformen
	§ 13 Muster und Modelle
	§ 14 (weggefallen)
	§ 15 Fremdsprachige Anmeldungen,  Darstellungen mit nichtlateinischen  Schriftzeichen
	§ 16 Fremdsprachige Dokumente
	§ 17 Berufung auf eine im Ursprungsland eingetragene Marke
	§ 18 Verschiebung des Zeitrangs bei Verkehrsdurchsetzung

	Abschnitt 2 Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen
	§ 19 Klassifizierung
	§ 20 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
	§ 21 Entscheidung über die Klassifizierung
	§ 22 (weggefallen)

	Abschnitt 3 Veröffentlichung der Anmeldung
	§ 23 Veröffentlichungen zur Anmeldung


	Teil 3 Register, Urkunde, Veröffentlichung
	§ 24 Ort und Form des Registers
	§ 25 Inhalt des Registers
	§ 26 Urkunde, Bescheinigungen
	§ 27 Veröffentlichungen zu  Eintragungen im Register
	§ 28 (weggefallen)

	Teil 4 Einzelne Verfahren
	Abschnitt 1 Widerspruchsverfahren
	§ 29 Form des Widerspruchs
	§ 30 Inhalt des Widerspruchs
	§ 31 Gemeinsame Entscheidung über mehrere Widersprüche
	§ 32 Aussetzung

	Abschnitt 2 Teilübergang, Teilung von Anmeldungen und Eintragungen
	§ 33 Teilübergang einer eingetragenen Marke
	§ 34 Rechtsübergang, dingliche Rechte,  Insolvenzverfahren und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung bei Anmeldungen
	§ 35 Teilung von Anmeldungen
	§ 36 Teilung von Eintragungen

	Abschnitt 3 Verlängerung
	§ 37 Verlängerung durch Gebührenzahlung
	§ 38 Antrag auf teilweise Verlängerung

	Abschnitt 4 Verzicht
	§ 39 Verzicht
	§ 40 Zustimmung Dritter

	Abschnitt 5 Löschung
	§ 41 Verfall
	§ 42 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte

	Abschnitt 6 Lizenz
	§ 42a Eintragung einer Lizenz
	§ 42b Änderung oder Löschung einer Lizenz
	§ 42c Erklärung der Lizenzierungs- oder  Veräußerungsbereitschaft


	Teil 5 Internationale Registrierungen
	§ 43 (weggefallen)
	§ 44 Anträge und sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen
	§ 45 (weggefallen)
	§ 46 Schutzverweigerung

	Teil 6 Verfahren nach der Verordnung (EU) 2024/1143
	Abschnitt 1 Eintragungsverfahren
	§ 47 Eintragungsantrag
	§ 48 Veröffentlichung des Antrags
	§ 49 Nationaler Einspruch

	Abschnitt 2 Zwischenstaatliches  Einspruchsverfahren
	§ 50 Einspruch
	§ 51 Einspruchsverfahren

	Abschnitt 3 Änderungen der Spezifikation; Löschung; Akteneinsicht
	§ 52 Änderungen der Spezifikation
	§ 53 Löschungsantrag
	§ 54 Akteneinsicht
	§ 55 (weggefallen)


	Teil 7 Schlussvorschriften
	§ 56 Übergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens  dieser Verordnung
	§ 57 Übergangsregelung für künftige Änderungen
	§ 58 Inkrafttreten, Außerkrafttreten






